Stadt | Friesoythe

verantwortlich: Fachbereich 3
Datum: 22.07.2024

Beschlussvorlage Nr.: BV/179/2024 | 6ffentlich

Anderung der Satzung iiber die Erhebung von Beitrigen nach § 6 NKAG - Antrag
der Fraktion SPD/Bundnis 90/Die Griinen

Beratungsfolge:

Gremium friihestens am
Ausschuss flr Strallen, Wege, Kanalisation, Digitalisierung 13.08.2024
Verwaltungsausschuss 11.09.2024
Stadtrat 18.09.2024

Beschlussvorschlag:
Die Strallenausbaubeitragssatzung der Stadt Friesoythe vom 17.03.2010 wird wie folgt verandert:

1. Die Verwaltung berticksichtigt Zuschisse oder Férdermittel Dritter bei der Durchflihrung
einer beitragsfahigen StralRenausbaumalRnahme im Wege eines Vorabzuges zur
Reduzierung des ermittelten beitragsfahigen Gesamtaufwandes. Dies gilt auch fir
Landeszuwendungen nach dem NGVFG. Dies gilt aber nur, wenn der Vorabzug von
Zuschissen/ Fordermittel vom Zuschussgeber auch zulassig ist.

2. Fir Eckgrundstiicke, die durch mehrere 6ffentliche Einrichtungen bevorteilt werden und die
ausschlieBlich und Uberwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden, ist bei der Ermittlung des
Beitragssatzes eine Eckgrundstlicksvergtinstigung von 2/3 in Ansatz zu bringen.

Die offentlichen Einrichtungen mussen dabei voll in der Baulast der Stadt Friesoythe stehen

und eine gleichwertige Bedeutung haben.

Steht die offentliche Einrichtung nicht voll in der Baulast der Stadt Friesoythe, ist die

Vergunstigung nur fur den Bereich zu gewahren, der tatsachlich in der Baulast der Stadt

steht.

3. Die Beitragszahler sollen durch eine Reduzierung des Anliegeranteils am beitragsfahigen
Aufwand entlastet werden. Hierbei sollen im Wege eines Vorwegabzugs lediglich 90 % des
beitragsfahigen Aufwandes fur die weitere Beitragsbemessung zugrunde gelegt werden.

4. Die Verwaltung erstellt eine Verwaltungsrichtlinie, die fir die Zahlung von
StralRenausbaubeitragen Anwendung findet.

Fir diese Richtlinie sollen grundséatzlich folgende Modalitaten gelten:
Verrentungsmaglichkeit ab einer falligen Beitragsforderung von 3.000,00 €
Einkommens-/vermdgensunabhangige Gewahrung
Jahresleistung von mindestens 500,00 €
Flexible Handhabung durch jederzeit mogliche Sondertilgung
Jahrliche Verzinsung des jeweiligen Restbetrages mit 2 % Uber dem Basiszinssatz
Eintritt der Falligkeit der Restschuld beim Wechsel des Grundstiickseigentimers und
bei Zahlungsversaumnis
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Sach- und Rechtsdarstellung:

Seitens der Fraktion SPD/Blindnis 90/Die Griinen wurde ein Antrag zur Anderung der Satzung (iber
die Erhebung von Beitragen nach § 6 des NKAG gestellt. In diesem Antrag wurde konkret folgendes
beantragt:

1. In Anlehnung an die Bestimmungen des § 6 b Abs. 1 S. 2 des NKAG ist in die
StralRenausbaubeitragssatzung eine Regelung zur kinftigen Anrechnung von Zuschissen
Dritter, die die Stadt Friesoythe zur Durchfilhrung von  beitragsfahigen
StralRenausbaumalRnahmen erhalt, im Wege eines Vorabzuges zur Reduzierung des
ermittelten betragsfahigen Gesamtaufwandes verwendet werden. Dies gilt auch fir
Landeszuwendungen nach dem NGVFG.

Es kénnen aber nur die Zuschisse im Rahmen des Vorabzuges bertcksichtigt werden, wo
dies nach dem Willen des Zuschussgebers auch zulassig ist.
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2. Fir Grundstlcke, die durch mehrere 6ffentliche Einrichtungen bevorteilt werden und die

ausschlieBlich und Uberwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden, ist die nach der Satzung
ermittelte maRgebliche Grundstlcksflache bei der Ermittlung des Beitragssatzes nur zu zwei
Dritteln in Ansatz zu bringen (EinfUhrung einer sogenannten Eckgrundsticksverglnstigung).
Voraussetzung fir diese Verglnstigung ist, dass die das Grundstick bevorteilenden
offentlichen Einrichtungen voll in der Baulast der Stadt Friesoythe stehen und dass sie in
ihrer Bedeutung gleichwertig sind.
Far die offentlichen Einrichtungen, die nicht voll in der Baulast der Stadt Friesoythe stehen,
ist die Vergunstigung nur fur den Bereich zu gewahren, der tatsachlich in der Baulast der
Stadt steht. Der dadurch entstehende Beitragsausfall ist aus stadtischen Mitteln
auszugleichen.

3. Wir schlagen eine weitere Entlastung der Beitragszahler durch eine Reduzierung des
Anliegeranteils am beitragsfahigen Aufwand vor. Um eine rechtsichere Ldsung zu
ermaglichen, mochten wir von der Moglichkeit des §6 b Abs. 1 S. 1 NKAG Gebrauch machen
und im Wege eines Vorwegabzugs lediglich 90 % des beitragsfahigen Aufwandes fur die
weitere Beitragsbemessung zugrunde legen.

4. Wirmochten auch eine vereinfachte Zahlweise (Zahlung in Form einer Rente) auf Grundlage
des § 6 Abs. 4 NKAG ermdoglichen und dies in Form einer Verwaltungsrichtlinie zur
Verrentung von Strallenausbaubeitragen umzusetzen.

Fir diese Richtlinie sollen grundséatzlich folgende Modalitaten gelten:

a. Verrentungsmaglichkeit ab einer falligen Beitragsforderung von 3.000,00 €
(Untergrenze um einen unverhaltnismalig hohen Verwaltungsaufwand zu
vermeiden)

b. Einkommens-/vermbgensunabhangige Gewahrung (keine Nachweispflicht far

Beitragsschuldner)

Jahresleistung von mindestens 500,00 €

Flexible Handhabung durch jederzeit mégliche Sondertilgung

e. Jahrliche Verzinsung des jeweiligen Restbetrages mit 2 % Uber dem Basiszinssatz
(niedrige/marktgerechte Verzinsung korrespondierend mit der Verrentungsregelung
von ErschlieRungsbeitragen nach § 135 Abs. 3 BauBG

f. Eintritt der Falligkeit der Restschuld beim Wechsel des Grundstlckseigentimers

Qo

Friesoythe erhebt, wie viele andere Kommunen Stralenausbaubeitrage. So miussen
Grundstuckseigentumer einer offentlichen Einrichtung, die ausgebaut wird, diese mitfinanzieren, um
die Kosten gering zu halten, diese mitfinanzieren. Infolge der Sitzung des Stadtrates am 17.03.2010
wurde eine StralRenausbaubeitragssatzung beschlossen, die seitdem Anwendung bei
beitragsfahigen Stralenausbauten findet.

Aufgrund des Antrages der Fraktion der CDU/ FDP zur ,Abschaffung der Strallenausbaubeitrage
als Grundsatzentscheidung® wurde die Thematik auch in Anwesenheit des Fachanwalts Herr Dr. von
Waldthausen bereits ausfuhrlich erldutert und beraten.

Gem. § 6 NKAG kénnen Kommunen zur Deckung des Aufwandes fur die Herstellung, Anschaffung,
Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung ihrer offentlichen Einrichtungen Beitrage von den
Grundsttickseigentimern erheben. Durchdie Erhebung von Stralienausbaubeitragen finanziert sich
die offentliche Einrichtung sowohl durch die Eigentimer der Stral3e als auch dem Steuerhaushalt
der Kommune.

Fiar die Anwohner wird vor der Umsetzung einer beitragspflichtigen MalRnahme stets eine
Anliegerversammlung durchgefuhrt, in der die Malnahme sowohl in technischer Hinsicht, als auch
im Aspekt der Kosten vorgestellt und erlautert wird. Dabei wird auf die Winsche und Anregungen
der Grundstlckseigentimer eingegangen und Uberprift, ob diese umsetzbar sind. So wissen die
Anwohner auch Monate vor der Fertigstellung, dass Kosten anfallen und in welcher Hohe diese
ungefahr zu beziffern sind. Diese beruhen auf einer Kostenschatzung der Kosten von vorherigen
MalRnahmen.

Bei der Abschaffung der Stralienausbaubeitrage ist Uber die Finanzierung der entstehenden
Beitragsausfalle zu entscheiden.

Wichtig ist, dass die Stralkenausbaubeitrage von den ErschlieRungsbeitragen nach BauGB
abzugrenzen sind. Das BauGB regelt die Pflicht zur Erhebung von ErschlieRungsbeitragen, der sich
die Kommune nicht entziehen darf.
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Da es laut BauGB Vorgaben gibt, wann eine Stral’e als voll erschlossen gilt (Fahrbahn,
Entwasserung, Beleuchtung), ergibt sich keine Wahlmaoglichkeit, ob ein Straldenausbaubeitrag oder
ein ErschlieRungsbeitrag erhoben wird.

Viele Straflen im Stadtgebiet sind sanierungsbedurftig, daher ist in den kommenden Jahren mit
mehreren StralRenausbaumallnahmen zu rechnen, sodass hoéhere finanzielle Mittel eingeplant
werden mussen, die auch refinanziert werden mussen. Eine vollstandige Refinanzierung durch
laufenden Haushalt ist nicht moglich.

In der Stadt Friesoythe sind relativ viele Strallen in der Mitte des letzten Jahrhunderts nicht
endausgebaut worden, sodass diese Strallen nach der ErschlieBungsbeitragssatzung zu
veranlagen sind. Die Abschaffung von Strallenausbaubeitrdgen wirde daher zu Unverstandnis
unter den Beitragspflichtigen flhren, da der Unterschied zwischen Strallenausbaubeitrag und
Erschlielungsbeitrag nicht bekannt ist.

Sollten die Straflenausbaubeitrdage gemal des Antrages der CDU/FDP nicht abgeschafft werden,
ist die StraRenausbaubeitragssatzung entsprechend dem o. g. Antrag anzupassen.

Finanzierung:

|:|Keine finanziellen Auswirkungen

[ ]Gesamtausgaben in Héhe von €
|:|Folgekosten pro Jahr in Hohe von €
|:|Deckungsmittel stehen zur Verfligung unter
[ JUmsetzung des Beschlusses bis

Anlagen
Antrag SPD/Grine/Blindnis 90 - Anpassung Strallenausbaubeitragssatzung

Blrgermeister



	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5

